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Imke Herbst 

3.1/61 

 

 

Beschlussvorlage öffentlich 

 

Betreff: 64. Flächennutzungsplanänderung (Projekt Aue Süd), 

Feststellungsbeschluss 

Bezugsvorlage BV 2020 1378 Entwurf, Beteiligung nach § 3 Abs. 2 u. § 

4 Abs. 2 BauGB 

 

 

Beratungsfolge:  
Zuständigkeit 

Abstimmungsergebnis 

 Datum Ja Nein Enth. 

Ausschuss für Umwelt, Stadt-

entwicklung und Bau 

11.02.2021 Vorberatung    

Verwaltungsausschuss 16.02.2021 Empfehlung    

Rat 18.02.2021 Entscheidung    

      

      

 

 

 

Finanz. Auswirkungen in Euro Produktkonto ErgHH FinHH 

Einmalige Kosten: €     

Laufende Kosten: €    

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:  ja  nein 

 

Beschlussvorschlag: 

 

1. Die Ergebnisse der folgenden Beteiligungsverfahren zur 64. Flächennutzungsplanände-

rung, die in der anliegenden Begründung in Kapitel 15 „Verfahrensablauf/Abwägungs-

vorgang“ bzw. den Anlagen 1, 2 und 3 der Begründung wiedergegeben sind, werden zur 

Kenntnis genommen: 

a. der in der Zeit vom 03.08.2020 bis 18.08.2020 durchgeführten frühzeitigen Be-

teiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB, 

b. der mit Schreiben vom 21.07.2020 durchgeführten frühzeitigen Beteiligung der 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, 

c. der in der Zeit vom 16.11.2020 bis 17.12.2020 durchgeführten öffentlichen Aus-

legung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und 

d. der mit Schreiben vom 05.11.2020 durchgeführten Beteiligung der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB. 

 

Die in der Planbegründung und den zugehörigen Anlagen beschriebenen Abwägungs-

vorschläge werden beschlossen. 

 

(Feststellungsbeschluss siehe nächste Seite) 

Vorlage Nr.: BV 2021 1486 

Datum: 21.01.2021 

Federführung: 61 Stadtplanung und 

Umwelt 
Aktenzeichen: 61.020 



Seite 2 der Vorlage Nr.: BV 2021 1486 

 

 

 

 

2. Feststellungsbeschluss:  

Die 64. Änderung des Flächennutzungsplans wird in der Fassung vom 20.01.2021 unter 

Berücksichtigung der Ergebnisse der Beteiligungsverfahren und der Ergebnisse der Um-

weltprüfung beschlossen. 

Der Flächennutzungsplanänderung werden beigefügt 

- die Planbegründung in der Fassung vom 20.01.2021 sowie  

- die Zusammenfassende Erklärung gemäß § 6a BauGB, die in Kapitel 16 der Begrün-

dung wiedergegeben ist. 

 

        

 

 

(Pollehn)  

 

 

 

 

Sachverhalt: 

Am 03.11.2020 stimmte der Verwaltungsausschuss dem Entwurf der 64. Flächennutzungs-

planänderung zu. In der Zeit vom 16.11.2020 bis 17.12.2020 fand die öffentliche Auslegung 

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB statt. Von Seiten der Öffentlichkeit sind hierbei keine Stellung-

nahmen eingegangen. 

 

Mit Schreiben vom 05.11.2020 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB um Stellungnahme gebeten. Die zum Entwurf eingegange-

nen Stellungnahmen sind in der Anlage 3 zur Begründung wiedergegeben und mit Abwä-

gungsvorschlägen versehen. 

Weiter wurden in der Begründung in Kapitel 15.3 Ausführungen zur Durchführung der Ent-

wurfsbeteiligung und in Kapitel 16 die Zusammenfassende Erklärung ergänzt.   

Diese gegenüber der Vorentwurfsfassung vorgenommenen Ergänzungen in der Begründung 

wurden farbig hinterlegt.  

 

Die Ergebnisse der Beteiligung machen keine Änderungen der 64. Flächennutzungsplanän-

derung im Vergleich zur Entwurfsfassung erforderlich. 

 

Es ist über den Feststellungsbeschluss zur 64. Änderung des Flächennutzungsplans zu ent-

scheiden. Im Weiteren ist die Flächennutzungsplanänderung dann gemäß § 6 BauGB der 

Region Hannover zur Genehmigung vorzulegen. 

 

 

 

Anlagen: 

 64. Änderung des Flächennutzungsplans – Planzeichnung (Stand: 20.01.2021) 

 64. Änderung des Flächennutzungsplans – Planbegründung (Stand: 20.01.2021) 

      

 

 


	Text3
	ref_voname
	Datum
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Kontrollkästchen10
	FAuswirkung
	Anlage
	Sachverhalt

